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Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderats 

 
betreffend 
 
Fuss- und Veloweg Faulenbachweg-Breitenweg / Motion EVP-
Fraktion (Rolf Egli) 
 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 
➢ auf Antrag des Gemeinderats 
➢ gestützt auf Art. 28 ff der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderats 
 
nimmt zur Kenntnis, dass das Anliegen im Zuständigkeitsbereich des Gemeinderats liegt und somit 
als unecht taxiert werden muss. Motionen sind unecht, wenn die Zuständigkeit gemäss Gemeinde-
ordnung nicht dem GGR zugeordnet werden kann. Wenn ein Beschluss nicht durchführbar oder 
rechtswidrig ist, darf er folglich nicht zur Abstimmung gebracht werden. 
 
Eine Abstimmung zur Überweisung der Motion findet nicht statt. 
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1. Ausgangslage 
 
An der Sitzung des Grossen Gemeinderats vom 3. März 2025 hat die EVP-Fraktion (Rolf Egli) eine 
Motion betreffend Fuss- und Veloweg Faulenbachweg-Breitenweg eingereicht.  
 
 

2. Bericht 
 
Mit einer Motion können Anträge aus dem Zuständigkeitsbereich des Grossen Gemeinderats nach 
Art. 39 und 40 Gemeindeordnung eingereicht werden. Das geforderte Anliegen betrifft Fragestellun-
gen, welche im Zuständigkeitsbereich des Gemeinderats zu klären sind. 
 
Die Planung von Verkehrswegen und die Beurteilung der Sicherheit bzw. Verkehrssicherheit liegt in 
der Kompetenz des Gemeinderats. Der Gemeinderat orientiert sich dabei an verschiedenen Grund-
lagen, wie z. B. dem behördenverbindlichen Verkehrsrichtplan und dem Mobilitätskonzept. Beide 
Grundlagen werden in der Kompetenz des Gemeinderats erarbeitet und verabschiedet. Die Inhalte 
können folglich nicht via Motion geändert werden. 
 
Der Gemeinderat nimmt von den Anliegen Kenntnis. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
zitierten Motion Wenger wird der Gemeinderat die Anliegen in die Überlegungen miteinbeziehen. 
 
 

3. Antrag 
 
Der Grosse Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass das Anliegen im Zuständigkeitsbereich des Ge-
meinderats liegt und somit als unecht taxiert werden muss. Motionen sind unecht, wenn die Zustän-
digkeit gemäss Gemeindeordnung nicht dem GGR zugeordnet werden kann. Wenn ein Beschluss 
nicht durchführbar oder rechtswidrig ist, darf er folglich nicht zur Abstimmung gebracht werden. 
 
Eine Abstimmung zur Überweisung der Motion findet nicht statt 
 
 
 
Beilagen 
➢ Fuss- und Veloweg Faulenbachweg-Breitenweg / Motion EVP-Fraktion (Rolf Egli) 
 
 
Spiez, 4. August 2025 


